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Richtlinien des FVD für die Anerkennung der Ausbildung zur  
Lehrer*in der FELDENKRAIS ® - Methode 

Ziel der Richtlinien für die Anerkennung der Feldenkrais Ausbildung im FVD ist es, die 
Qualität eines jeden Ausbildungsprogrammes zu sichern und zu fördern. Hauptziel ist es, 
das Lernen aller Betroffenen – Auszubildende, Ausbilder*innen, Assistent*innen – zu 
unterstützen und in einer Art und Weise zu fördern, die es der Feldenkrais-Methode 
ermöglicht, sich weiterzuentwickeln und sich den Bedürfnissen der heutigen Gesellschaft 
anzupassen. 

Die Ausbildung soll die Auszubildenden dazu befähigen, sowohl FELDENKRAIS® - 
Bewusstheit durch Bewegung, als auch FELDENKRAIS® - Funktionale Integration 
kompetent zu praktizieren. 

Ausbildungen werden von einem vom FVD anerkanntem Ausbildungsinstitut durchgeführt 
und die Durchführungsrichtlinien werden mit einem Vertrag zwischen dem Institut und 
dem FVD geregelt. Die administrative und finanzielle Verantwortung liegt beim 
Ausbildungsinstitut. 

Jeder Ausbildungslehrgang wird vor Beginn der Veranstaltung dem FVD gemeldet. 

Der FVD überprüft regelmäßig mit Audits und entsprechend Auditor*innen die Einhaltung 
der Richtlinien und vertraglichen Vereinbarung.  

Die Kosten dieser Audits werden vom jeweiligen Institut getragen. 

Darüber hinaus fallen Gebühren für die Anerkennung der Ausbildungsprogramme und 
studentischen Mitgliedschaften der Studenten an, diese sind in einer Gebührenordnung 
geregelt. 

Veränderungen innerhalb des Ablaufes eines Ausbildungsprogrammes sollen dem FVD 
zeitnah mitgeteilt werden 

Bei Nichteinhaltung der vertraglichen Regelungen kann die Anerkennung entzogen 
werden. 

Ausbildungsinstitute, die gemäß dieser Richtlinien vom FVD anerkannt wurden, dürfen 
die eingetragenen Wortmarken  für Werbezwecke benutzen und werden in ihrer Werbung 
vom FVD unterstützt. 

Nur Feldenkrais Lehrer*innen mit abgeschlossener, vom FVD anerkannten Ausbildung 
sind berechtigt, bei Verbleib im Verband diese Wortmarken zu nutzen. 

Die Einhaltung des Curriculums wird durch den Vertrag zugesichert. 

Das Ausbildungsinstitut hat angemessene Haftpflichtversicherungen. 

Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten 

Zwischen den Teilnehmer*innen und dem jeweiligen Ausbildungsinstitut wird ein 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen 

Das Recht zur Kündigung der Teilnehmer*innen wird vertraglich individuell mit dem 
jeweiligen Institut vereinbart. 

Eine Beschreibung von Ausschlusskriterien für die Teilnehmer*innen. 

 


